
Beschluss:  
 
1. Der Stadtrat beschließt die Durchführung der Baumaßnahme Ausbau und Umgestaltung der 

Thomasiusstraße. 
2. Der Baubeschluss steht unter dem Vorbehalt der Zuwendungsbewilligung durch das Land 

und einer gesicherten Gesamtfinanzierung. 
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